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Fragen Sie uns! 
 
Wir beraten Arbeitnehmerinnen, die in Hamburg 
arbeiten und deren Arbeitgeber. Häufig können 
wir bereits telefonisch zum Arbeitsschutz helfen. 
Die Fragen beruhen oft auf Unkenntnis der ge-
setzlichen Regelungen zum Mutterschutz und 
Kündigungsschutz. 
 
Wir beraten Arbeitgeber, helfen bei der Gestal-
tung von Arbeitsplätzen für Schwangere und bie-
ten Informationen rund um den Arbeitsschutz 
während der Schwangerschaft. Wir beraten indi-
viduell, prüfen Arbeitsplätze von schwangeren 
Frauen und zeigen Wege auf, wie Arbeitnehme-
rinnen während der Schwangerschaft weiter be-
schäftigt werden können. Sollte dies einmal nicht 
möglich sein, sprechen wir Beschäftigungs-
beschränkungen oder Beschäftigungsverbote 
aus. 
 
Werdende Mütter haben einen gesetzlichen Kün-
digungsschutz während der Schwangerschaft und 
in der Elternzeit. Für wen und wie lange er gilt 
und was zu tun ist, wenn der Arbeitgeber gekün-
digt hat? Auch mit diesen Fragen wenden Sie 
sich gern an uns.  
 
Im Mutterschutzgesetz – MuSchG – und der Ver-
ordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz 
– MuSchArbV – können Sie alle Regelungen zum 
gesetzlichen Mutterschutz nachlesen.

Weitere Informationen: 
  
Wir stellen im Internet zahlreiche Informationen, 
Merkblätter und Broschüren kostenlos zur Verfü-
gung: www.hamburg.de/mutterschutz   
Unter www.hamburg.de/komnet, Stichwort  
„Mutterschutz“ können Sie Antworten auf viele 
Fragen erhalten. 
Oder rufen Sie uns an. Ein Mitarbeiter an unse-
rem Arbeitsschutztelefon vermittelt eine An-
sprechperson für Ihre Fragen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Informationen für  
werdende Mütter

Schwanger und  
berufstätig? 
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Schwanger und berufstätig? 
 
Sie sind schwanger? 
 
Sie befürchten Schädigungen Ihres Kindes durch 
die Bedingungen am Arbeitsplatz? 
 
Ihr Arbeitgeber verlangt von Ihnen eine Krank-
schreibung oder ein Beschäftigungsverbot vom 
Arzt? 
 
Sie haben Fragen zu Ihrem Kündigungsschutz? 
 
 
 
 
Wann sollten Sie ihre Schwangerschaft 
bekanntgeben? 
 
Geben Sie Ihrem Arbeitgeber ihre Schwanger-
schaft bekannt; spätestens sobald Sie sich si-
cher sind, dass eine Schwangerschaft vorliegt. 
Gerade im Frühstadium der Schwangerschaft 
müssen Fehlbelastungen und andere Risiken 
vermieden werden - zum Schutz von Mutter 
und Kind.   
 
Bedenken Sie: ohne Kenntnis Ihrer Schwanger-
schaft kann Ihr Arbeitgeber keine Schutzmaß-
nahmen ergreifen.  
 

 
Was muss Ihr Arbeitgeber veranlassen? 
 
Arbeitsplätze werdender und stillender Mütter 
müssen hinsichtlich möglicher Gefährdungen 
vom Arbeitgeber überprüft und beurteilt werden. 
Dabei muss er Art, Ausmaß und Dauer mögli-
cher Gefährdungen ermitteln und bewerten. 
Ergibt die Prüfung, dass Gefährdungen nicht 
auszuschließen sind, müssen geeignete 
Schutzmaßnahmen vom Arbeitgeber ergriffen 
werden. Das kann beispielsweise bedeuten, 
Arbeitserleichterungen zu schaffen, indem Tä-
tigkeiten verändert werden oder ein Arbeits-
platzwechsel erfolgt. Ist beides nicht möglich, 
muss Ihr Arbeitgeber Sie von der Arbeit freistel-
len.  
 
Als Betroffene müssen Sie über das Ergebnis der 
Gefährdungsbeurteilung informiert werden. Fra-
gen Sie beim Arbeitgeber nach! 
 

 
Wie können Ärztinnen und Ärzte unter-
stützen? 
 
In der Regel reichen die vom Arbeitgeber zu tref-
fenden Maßnahmen zum Mutterschutz bei sach-
gerechter Anwendung und normal verlaufender 
Schwangerschaft aus, um Mutter und Kind am 
Arbeitsplatz zu schützen.  
 
Bestehen Unsicherheiten, ob eine werdende Mut-
ter durch Tätigkeiten in Ihrer Gesundheit gefähr-
det oder beeinträchtigt ist, dürfen Ärzte eine indi-
viduelle Lösung festlegen. Sie können z.B. bei 
Risikoschwangerschaften, psychischen Belastun-
gen oder ähnlichen belastenden Faktoren von 
Schwangeren Beschäftigungsverbote ausspre-
chen, wenn Leben und Gesundheit von Mutter 
oder Kind gefährdet sind. Der Arzt kann in diesem 
Fall mit einem ärztlichen Zeugnis die Beschäfti-
gung ganz oder teilweise verbieten.  
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